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Stadtplanungsamt 


Begründung * 

zum Bebauungsplan 


"Verbindungsstraße Ruhrau/überruhr und 


Steele-Altstadt, I. Änderung", Nr. 2/72 


Räumlicher Geltungsbereicb 


Allgemeines 


Kosten 


Bodenordnende und sonstige Maßnahmen 


Aufhebung rechtsverbindlicher Bauleitpläne 


* Siehe § 9 Absatz 6 des Bundesbaugesetzes (BBauG) vom 

23. Juni 1960 (BGB1. 1 S- 341) 



a) Räumlicher Geltungsbereich 


Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 2/72 ist 


durch einen grauen Parbstreifen eindeutig gekennzeichnet. Der 

Plan erfaßt einen Gelandestreifen entlang der östlichen Seite 


der Bundesbahnstrecke Essen-Steele nach Essen-Kupferdreh etwa 


vom Haus Pläßweidenweg Nr. 30 bis zu den Häusern Langenberger 


Straße Nrn. 109, 111. 


b) Allgemeines 


Die im Zusammenhang mit der Sanierung "Steele", dem Gewerbegebiet 


"Ruhrau" und dem Stadterweiterungsgebiet "tfberruhr/Hinsell' ge- 
rn troffenen Verkehrslösungen machen anstelle der heutigen unzu- 


reichenden Steeler Ruhrbrücke einen neuen Übergang über die 


Ruhr und die Ruhrwiesen erforderlich. Abzweigend von der Ver- 


kehrsstraße "Umgehung Ortskern Steele-Ruhrau-Oststadt': wird die 


neue Verbindung östlich der Bundesbahnstrecke von E.-Steele 


nach E.-Kupferdreh die Ruhrniederung durchqueren. Diese Ver- 


kehrsverbindung ist besonders für die Stadtteile auf der 


Ruhrhalbinsel von Bedeutung. Der weitere Verlauf auf der Über- 


ruhrer Saite mit den Anschlüssen an die Langenberger Straße 


und an die Uberruhrstraße ist im Bebauungsplan "Gewalterberg" 


Nr. 33/70 festgesetzt. 


W 	 Die Verbindungsstraße wird entsprechend ihrer Verkehrsbedeutung 

vierspurig ausgebaut und erhält außer einer Brücke Soer die 

Ruhr - wie bereits die Bundesbahnstrecke - ein weiteres Brücken- 

bauwerk im Bereich des Wassergewinnungsgeländes, damit bei 

Hochwasser kein Stau entsteht. Der Straßenübergang wird etwa 

in der Höhenlage des Eisenbahnüberganges geführt. Welche für 

die Sicherheit des Bahnbetriebes geeigneten Maßnahmen wie Blend- 

schutz, Einfriedigung u.a. erforderlich werden, ist noch vor 

der Bauausführung mit der Deutschen Bundesbahn abzustimmen. 

C) 	Kosten 


Die durch die Verwirklichung des Bebauungsplanes voraussicht- 


lich entstehenden Kosten wurden überschläglich ermittelt und 


betragen für 




Bodenordnung: 


Straßenbau: 


Brückenbau: 


Kanalbau: 


d)  Bodenordnende und sonst ige  Maßnahmen 

Bodenordnende und sons t ige  Maßnahmen s ind  e r fo rde r l i ch .  

e )  Aufhebun~ rech t sverb ind l icher  Baulei tpläne 

W 	 M i t  dem I n k r a f t t r e t e n  des Bebauungsplanes N r .  2/72 g e l t e n  d i e  

f r ü h e r  get roffenen Festsetzungen, insbesondere de r  Bebauungs- 

p lan  

"Steele-Al ts tadt" ,  N r .  20/68 

a l s  aufgehoben, soweit d i e s e r  den Geltungsbereich des Bebau- 

ungsplanes N r .  2/72 e r f  aßt .  

Essen, den 	6. Oktober 1972 



Diese Begründung hat gemäß 5 2 Abs. 6 des BunclesSau- 
gesetzes vom 23. Juni 1960 (BGBI. I C. 341) i n  de: Z?it 
vom 22.Jan.1973bis 22.Febr.1973öfieniiich ausgcisgcn. 

n 23.Februar 1973 
Obers?cid!dircKtdr 

Die Genehmigung dBs ßebauungsplanes sowie Or tund 
Zeit der Auslegung des Planes und der Begründung sind 
gemäß5 l7des Bundesbaugesetzos ortsLillicli im Amts- 
blattderStudtEcsenv.21.Juni 1974 bekanntgemacht-worden 'Essen,  den 2L. Juni 1974I '  

Der Oberstadtdirektor 
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